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Die (Eittoölfteruttg ôer @ebirg$gegeitöeit.
SSoit 93c. Sßetitmermet, eibgenoffifcfjet Dberforftinfpettor.

(Sdjtuji.)

Sur ^Beantwortung ber mehrerwähnten ©ingabe haben mir fetbft
bie nadjftehcnben Sluêfiitjrungert ber ©ubfomntiffion gur ÄenntniS ge=

bracht :

„Die Solfêmirtfchaftêtammer beS Serner Dbertanbes fiat art bte

©jpertentommiffion für bie UnterfudEjung ber SKaffnahmen gugunften ber

©ebirgSbeöötterung eine Eingabe gerichtet, in welcher fie bie Slufmerf-
famtcit ber Sommiffion auf ben Stücfgang ber Siegenffattung, mit be=

fonberer 33erüc£fic£)tigung ber Sertjättniffe beS Serner QbcrtanbeS, lenft.
Da bicfe Eingabe gang befonberS bie Stellungnahme beS $orft=

perfonals p biefer wichtigen gragc urtb feine Seftrebungen einer alter-
bingS fefjr fcfwncnben Sïritit unterwirft, fo eradften wir eë als angezeigt,

barauf näher eingutreten.
Die ©ingabe ber SoIfSwirtfchaftSfammer beê Serner Dbertanbeê

befpricEjt eingeffenb bie ITrfacfjen be§ Dtûctgangeë ber Siegengahl. SJÎit

Stecht fdfreibt fie ber intenfibett @raS= itnb getbwirtfctpft, ber fteigcm
ben Scbeutung ber 93Zitc^wirtfd^aft, ber Entwicklung ber Stinbüiehgucht,
bem Hotelgewerbe unb ber ^nbuftrie bie ©cfjulb an biefem 9tüdfcl;ritt p.
SSeniger erklärlich erfcljeint iffr bie Stbnaïjme in Dalfcffaftett, in welchen
bie genannten ©ritnbc nur eine Diebenrolle fpielen unb fie glaubt, bie

Urfacfje in ber Einbuße an ben nötigen SSeibegetegenfjeiten gu erblicken.

Diefe ©infcfjräufung aber rüffre namentlich bon ber Dlnwenbung bon
aUpftrengen forftpoligcilichen Dftafjnahmen fjer.

Ilm biefen ©inwanb richtig bewerten gu tonnen, ift bor aïïern nötig,
einiges über bie ^iegentjaltung einft unb jejjt auSgufüfjren. 2öir werben
uns babei auf bie treffliche Arbeit oon Dr. gr. ganttjaufer „Die Se=

beutung ber 3wgenhaltung für bie fetjweigerifefjen ©cbirgSgegenben in
forftticher unb üotf§wirtfrf)aftlic^er Hinfictjt" ftügen, weit biefe SIrbeit,
obfdfon fie im ^affre 1887 erfepienen ift, immer noch i>aS boltftänbigfte
28er! auf biefem ©ebiete bleibt. Sie wirb übrigens auch in ^ ©ingabe
als Sclcg gitiert.

SBährenb früher bie Siegenfjaltung über bas gange Sanb ftart üer=
breitet war, ift fie feit 60—70 gafften gurüctgegangen unb fpielt im
SRitteltanb unb im Sura nur noch eine untergeorbnete Stolle. S" bett
Upen hat fie noch eine grofte Sebeutung, wenn auch 5'er ebenfalls ein
Stüdfgang gu oergeichncn ift. 3BeId^e§ war Wohl hier ber Hauptgrunb ber
Abnahme ber Siegengalfl Olpe Sweifel ift er in ber ©ntwieftung ber
üanbwirtfdfaft gu fudfjen. Diefer ißrogejj brachte eS mit fief», bah biejenü
gen Steige, welche am wenigften nuttbringenb waren, befeitigt würben.
Das war gerabe ber galt für bie Siegenhaltung, @ie ift baffer gum Deil
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Die Entvölkerung der Gebirgsgegenden.
Von M, Petitmermet, eidgenössischer Oberforstinspektor.

(Schluß.)

Zur Beantwortung der mehrerwähnten Eingabe haben wir selbst

die nachstehenden Ausführungen der Subkommission zur Kenntnis ge-

bracht:
„Die Volkswirtschaftskammer des Berner Oberlandes hat an die

Expertenkommission für die Untersuchung der Maßnahmen zugunsten der

Gebirgsbevölkerung eine Eingabe gerichtet, in welcher sie die Aufmerk-
samkeit der Kommission auf den Rückgang der Ziegenhaltung, mit be-

sonderer Berücksichtigung der Verhältnisse des Berner Oberlandes, lenkt.

Da diese Eingabe ganz besonders die Stellungnahme des Forst-
Personals zu dieser wichtigen Frage und seine Bestrebungen einer aller-
dings sehr schonenden Kritik unterwirft, so erachten wir es als angezeigt,

darauf näher einzutreten.
Die Eingabe der Volkswirtschastskammer des Berner Oberlandes

bespricht eingehend die Ursachen des Rückganges der Ziegenzahl. Mit
Recht schreibt sie der intensiven Gras- und Feldwirtschaft, der steigen-
den Bedeutung der Milchwirtschaft, der Entwicklung der Rindviehzucht,
dem Hotelgewerbe und der Industrie die Schuld an diesem Rückschritt zu.
Weniger erklärlich erscheint ihr die Abnahme in Talschaften, in welchen
die genannten Gründe nur eine Nebenrolle spielen und sie glaubt, die

Ursache in der Einbuße an den nötigen Weidegelegenheiten zu erblicken.
Diese Einschränkung aber rühre namentlich von der Anwendung von
allzustrengen forstpolizeilichen Maßnahmen her.

Um diesen Einwand richtig bewerten zu können, ist vor allem nötig,
einiges über die Ziegenhaltung einst und jetzt auszuführen. Wir werden
uns dabei auf die treffliche Arbeit von Dr. Fr. Funkhäuser „Die Be-
deutuug der Ziegenhaltung für die schweizerischen Gebirgsgegenden in
forstlicher und volkswirtschaftlicher Hinsicht" stützen, weil diese Arbeit,
obschon sie im Jahre 1887 erschienen ist, immer noch das vollständigste
Werk auf diesem Gebiete bleibt. Sie wird übrigens auch in der Eingabe
als Beleg zitiert.

Während früher die Ziegenhaltung über das ganze Land stark ver-
breitet war, ist sie seit 6V—7V Jahren zurückgegangen und spielt im
Mittelland und im Jura nur noch eine untergeordnete Rolle. In den
Alpen hat sie noch eine große Bedeutung, wenn auch hier ebenfalls ein
Rückgang zu verzeichnen ist. Welches war wohl hier der Hauptgrund der
Abnahme der Ziegenzahl? Ohne Zweifel ist er in der Entwicklung der
Landwirtschaft zu suchen. Dieser Prozeß brachte es mit sich, daß diejeni-
gen Zweige, welche am wenigsten nutzbringend waren, beseitigt wurden.
Das war gerade der Fall für die Ziegenhaltung. Sie ist daher zum Teil
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öerfcpnunben, gum Seil §at jie anbete gormeti angenommen. So läfjt
fid) gurrt beifpel bie öermebrte gal;! öer ©taflgeifjen in ber Räp ber

gnbuftrieorte erïlâren, benn ber Arbeiter pit gerne eine ober gmei

giegen, um feinen bebatf an Wild) beden gu tonnen; er mujj aber

Siete haben, bie fo lange alg nur möglich SOÎilcE) liefern unb nicp folcp,
melclje beinahe bag plbe gabt galt bleiben, mag ber galt ift, menn bie

Siere im Jperbft nod) 31t fpät auf bie SSeibe getrieben ober im grüpabr
bei fd)Ied)tem SBetter fd)on auggelaffett merben. Sie Haltung bon ©tall=
geifjeit pt aug bem oben angegebenen ©tunbe in mehreren Sieflanb»
îantonert gugenommen, mag aug ber ©tatiftif Ieid)t erfidjtlid) ift, ope
baj) babei SBalb itnb gelb in Witleibenfipft gegogcrt mürben, eben meit
eg fid) um eine mo'f)Igeorbncte ülrt ber Haltung pnbelt.

gn ben ffioralpn unb aucl) in einem Keil beg eigcnttid;en Sllpn«
gebieteg ift ebenfattg eine Stbnapte ber giegengap gu oergeicpen. 2tud)

per rührt biefe ©tfcpinung bor altem bon einem rationelleren lanb-
mirtfdpftticpn ^Betriebe I;er. Sie Slugmirfung mar gmar eine anbere,
benn bie fjicgenpltung mürbe nicp aufgegeben, fie mürbe aber ber-
beffert. ülnftatt bie Siere bag gange gabt frei prumlaufen gu laffen,
bat man bie ©emoptpit angenommen, fie mäpeub ber fepeepett gapeg=
geit einguftelten unb gu füttern, ©ie bleiben fo in befferem grtftanbe unb
tonnen länger Wild) liefern. Sa ber Ertrag gröpr gemorben ift, tommt
ber SSergbauer mit einer geringem $ap B^gen aug. ga, er I;at ein
gntereffe baran, meniger ©tüd Rieb gu plten, bamit bag gutter aug=

reid)t. Er pt alfo mit einer bermepten Pflege erreicht, bei einer
tleinern gap bon Biegen einen großem Ertrag gu ergieleit, ber, mag

namentlid) miepig ift, fid) gleicpmfjig auf bag gange gap berteilt,
grpet hingegen betaut er bon feinen gapteicpn Biegen ben gangen
Söinter pnburd) feine Wild).

Sag ift übrigeng nod) ber galt bort, mo bie fogenannte „gemeine

Slpng" fortbefte|t unb mo bag ©cpnalbieb big tief in ben SSinter bin-
auggetrieben mtrb. ©olebe Siere finb im grüpap febr fd)Iecp ant Seibe

unb erboten fid; nur mübfam im Saufe beg ©ommerg. gm Steffin fagt
man, bafj bie 3m0m aug biefem ©runbe nur in ben „mesi maggiori"
(guli unb Stuguft) reibt Wild) geben. Uebetbaup mirb in biefen ©egen*
ben nur bag @ip alg Reinertrag ber giegenbaltung angefeben.

Seiber finben fid; biefe Rerbältniffe nod; in mehreren Seilen unfereg
Sanbeg, namentlich in ben iQocpebirggfantonen (©raubüttben, Steffin
unb SBaKig), unb gmar gum größten Racpeil alter beteiligten. Surd)
ben altgemeinen SBeibgang ober bie gemeine SIptng merben bie Ianb=

mirtfd)aftlicpn ©runbftüde fourni;! mie ber 98atb arg befdpbigt unb
babei friften bie Siere ein erbärmliipg Safein. Eg liegt bapr im at(=

gemeinen gntereffe, biefe überlebte ©itte, mo immer möglich, abgufdjaf»
fen unb int gntereffe ber fpgenguep ift eg, bafj georbnete 28eibetier=
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verschwunden, zum Teil hat sie andere Formen angenommen. So laßt
sich zum Beispiel die vermehrte Zahl der Stallgeißen in der Nähe der

Jndustrieorte erklären, denn der Arbeiter hält gerne eine oder zwei

Ziegen, um seinen Bedarf an Milch decken zu können; er muß aber

Tiere haben, die so lange als nur möglich Milch liefern und nicht solche,

welche beinahe das halbe Jahr galt bleiben, was der Fall ist, wenn die

Tiere im Herbst noch zu spät auf die Weide getrieben oder im Frühjahr
bei schlechtem Wetter schon ausgelassen werden. Die Haltung von Stall-
geißen hat aus dem oben angegebenen Grunde in mehreren Tiefland-
kantonen zugenommen, was aus der Statistik leicht ersichtlich ist, ohne

daß dabei Wald und Feld in Mitleidenschaft gezogen wurden, eben weil
es sich um eine wohlgeordnete Art der Haltung handelt.

In den Voralpen und auch in einem Teil des eigentlichen Alpen-
gebietes ist ebenfalls eine Abnahme der Ziegenzahl zu verzeichnen. Auch

hier rührt diese Erscheinung vor allem von einem rationelleren land-
wirtschaftlichen Betriebe her. Die Auswirkung war zwar eine andere,
denn die Zicgenhaltung wurde nicht aufgegeben, sie wurde aber ver-
bessert. Anstatt die Tiere das ganze Jahr frei herumlaufen zu lassen,

hat man die Gewohnheit angenommen, sie während der schlechten Jahres-
zeit einzustellen und zu füttern. Sie bleiben so in besserem Zustande und
können länger Milch liefern. Da der Ertrag größer geworden ist, kommt
der Bergbauer mit einer geringern Zahl Ziegen aus. Ja, er hat ein
Interesse daran, weniger Stück Vieh zu halten, damit das Futter aus-
reicht. Er hat also mit einer vermehrten Pflege erreicht, bei einer
kleinern Zahl von Ziegen einen größern Ertrag zu erzielen, der, was
namentlich wichtig ist, sich gleichmäßig auf das ganze Jahr verteilt.
Früher hingegen bekam er von seinen zahlreichen Ziegen den ganzen
Winter hindurch keine Milch.

Das ist übrigens noch der Fall dort, wo die sogenannte „gemeine
Atzung" fortbesteht und wo das Schmalvieh bis tief in den Winter hin-
ausgetriebcn wird. Solche Tiere sind im Frühjahr sehr schlecht am Leibe
und erholen sich nur mühsam im Laufe des Sommers. Im Tessin sagt

man, daß die Ziegen aus diesem Grunde nur in den „inssi nmAxiori"
(Juli und August) recht Milch geben. Ueberhaupt wird in diesen Gegen-
den nur das Gitzi als Reinertrag der Ziegenhaltung angesehen.

Leider finden sich diese Verhältnisse noch in mehreren Teilen unseres

Landes, namentlich in den Hochgebirgskantonen (Graubünden, Tessin
und Wallis), und zwar zum größten Nachteil aller Beteiligten. Durch
den allgemeinen Weidgang oder die gemeine Atzung werden die land-
wirtschaftlichen Grundstücke sowohl wie der Wald arg beschädigt und
dabei fristen die Tiere ein erbärmliches Dasein. Es liegt daher im all-
gemeinen Interesse, diese überlebte Sitte, wo immer möglich, abzuschaf-
sen und im Interesse der Ziegenzucht ist es, daß geordnete Weidever-
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ßcütniffe eingeführt werben. ®aS ïïJîittel baju gibt uns bie Siegelung
beS 3wgenweibgangeS.

®iefe SAaßnaßme befteßt barin, baß geiniffe gut abgegrenzte @e=

biete ber SBeibe zugeteilt unb baß bie §erben unter eine gewiffenßafte

Jpirtfdjaft geftellt werben. SBo ber nttgemeine SBeibgang im §erbft
uvtb im grüßjaßr nicht ohne weiteres abgefdjafft werben fann, foftte

auch für biefe 3eiten eine §ut üorgefehen werben, ferner ware eS nötig,
bie SBeibezeit einzufcßränfen unb ben ttimatifcßen Serßättniffen anzw
paffen. ®iefe Sorfdfläge [teilen nicht etwas unmögliches bar; an bieten

Orten finb fie fcßon burdjgefüßrt worben, unb ber Erfolg ift nicht auS=

geblieben. ®er ^uftanb ber SOiere hat [ich mefentlid) gebeffert unb ihr
Ertrag ift größer geworben. #u gteid)er 3eit hit Regelung für ben

©ebirgSwatb unb für bie tanbwirtfcßaftticßen ©titer Vorteile gebracht,
bie nicht hoch 9eoug eingefdjäßt werben fönnen.

SOÏan wirb bielleidjt einwenben, baß eben bie Abgrenzung ber SBeibe*

gebiete eine Verringerung ber 3wgeuzaßl otS erfte gotge nach

SBir geben eS zu, müffen aber bazu bewerfen, baß biefe Verringerung
ohne Aachteil auf Soften ber Sefißer bon bieten 3^9«* erfolgen tonnte,
benn wir teilen bie Auffaffung, baß bie 3wge bie Suß beS armen SFcanneS

fein foïï. AIS fotche anertennen wir bott unb ganz boltswirtfcßaft»
liehe Sebeutung. ®ie ©tatiftif lehrt unS aber, baß gerabe in ben San*

tonen, in Welchen bie 3wgenzucßt noch ouf einer niebrigen ©tufe fiept,
eS 3iegenbefißer gibt, bie eine große 3ot)t biefer Stiere ihr eigen nennen,
©o gab eS im Steffin im tyaßre 1921 1203 Sefißer bon 6 bis 10 ©tüd,
1398 bon 11 bis 25 ©tüd, 331 bon 26 bis 50 ©tüd unb fogar 25, bie

mehr als 50 ©tüd befaßen. tjm Danton ©raubünben lauten bie ent=

fpreeßenben 3oßten 2410, 863, 38 unb 1; im ÏBaltiS : 880, 139, 14 unb
0; im Santon ïtri : 199, 237, 38 unb 1; bas will heißen, baß im Steffin
40,4 %, in ©raubünben 29,g %, im SSattiS 7,« %, in Uri 63,o % färnt®

lieber 3iegenbefißer mehr als fünf ©tüd befißen. SKan fann wahrlich
fotche ©roßziegenbefißer nicht mehr als arme Ueute anfpreeßen unb man
muß eS als Mißbrauch bezeichnen, baß reiche Säuern auf biefe SBeife
bie ©emeinbegüter auSnüßen. SKit Aecht hoben baßer alte biefenigen,
bie [ich wit biefent wichtigen Stßema befdjäftigt hoben, bertangt, baß bie

3ahl öer Stiere, bie ein Sefißer auf bie Attmenb treiben tann, begrenzt
werbe ober baß für bie Stiere in Ueberzaßl eine empfinbtieße ©ebüßr
entrichtet werbe. @S liegt übrigens auch im tjntereffe ber görberung ber
Sanbwirtfcßaft, baß bie Sauern, bie Süße ßatten tonnen, nicht an ißrer
©teile eine Unzahl bon feßleeßt gepflegten 3wgeu auf Soften ber AtU
gemeinßeit behalten. ®ie 3wge wuß bie Suß beS armen AianneS btei»
ben unb bann Werben bon fetbft biete Uebetftänbe berfeßwinben.

©S erübrigt noeß, bie Seßauptung zu wibertegen, baß bie §aupt=
urfache für baS ftarfe 3uriidgeßen ber Stege im Serner Dbertanb ber
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Hältnisse eingeführt werden. Das Mittel dazu gibt uns die Regelung
des Ziegenweidganges.

Diese Maßnahme besteht darin, daß gewisse gut abgegrenzte Ge-

biete der Weide zugeteilt und daß die Herden unter eine gewissenhafte

Hirtschaft gestellt werden. Wo der allgemeine Weidgang im Herbst

und im Frühjahr nicht ohne weiteres abgeschafft werden kann, sollte

auch für diese Zeiten eine Hut vorgesehen werden. Ferner wäre es nötig,
die Weidezeit einzuschränken und den klimatischen Verhältnissen anzu-
Passen. Diese Borschläge stellen nicht etwas unmögliches dar; an vielen
Orten sind sie schon durchgeführt worden, und der Erfolg ist nicht aus-

geblieben. Der Zustand der Tiere hat sich wesentlich gebessert und ihr
Ertrag ist größer geworden. Zu gleicher Zeit hat die Regelung für den

Gebirgswald und für die landwirtschaftlichen Güter Vorteile gebracht,
die nicht hoch genug eingeschätzt werden können.

Man wird vielleicht einwenden, daß eben die Abgrenzung der Weide-

gebiete eine Verringerung der Ziegenzahl als erste Folge nach sich zieht.
Wir geben es zu, müssen aber dazu bemerken, daß diese Verringerung
ohne Nachteil auf Kosten der Besitzer von vielen Ziegen erfolgen könnte,
denn wir teilen die Auffassung, daß die Ziege die Kuh des armen Mannes
sein soll. Als solche anerkennen wir voll und ganz ihre Volkswirtschaft-
liche Bedeutung. Die Statistik lehrt uns aber, daß gerade in den Kan-
tonen, in welchen die Ziegenzucht noch auf einer niedrigen Stufe steht,
es Ziegenbesitzer gibt, die eine große Zahl dieser Tiere ihr eigen nennen.
So gab es im Tessin im Jahre 1921 1203 Besitzer von 6 bis 10 Stück,
1398 von 11 bis 25 Stück, 331 von 26 bis 50 Stück und sogar 25, die

mehr als 50 Stück besaßen. Im Kanton Graubünden lauten die ent-
sprechenden Zahlen 2410, 863, 38 und 1; im Wallis: 880, 139, 14 und
0; im Kanton llri: 199, 237, 38 und 1; das will heißen, daß im Tessin
40,, A, in Graubünden 29,s A, im Wallis 7,, A, in Uri 63,o A sämt-
licher Ziegenbesitzer mehr als fünf Stück besitzen. Man kann wahrlich
solche Großziegenbesitzer nicht mehr als arme Leute ansprechen und man
muß es als Mißbrauch bezeichnen, daß reiche Bauern auf diese Weise
die Gemeindegüter ausnützen. Mit Recht haben daher alle diejenigen,
die sich mit diesem wichtigen Thema beschäftigt haben, verlangt, daß die

Zahl der Tiere, die ein Besitzer auf die Allmend treiben kann, begrenzt
werde oder daß für die Tiere in Ueberzahl eine empfindliche Gebühr
entrichtet werde. Es liegt übrigens auch im Interesse der Förderung der
Landwirtschaft, daß die Bauern, die Kühe halten können, nicht an ihrer
Stelle eine Unzahl von schlecht gepflegten Ziegen auf Kosten der All-
gemeinheit behalten. Die Ziege muß die Kuh des armen Mannes blei-
ben und dann werden von selbst viele Uebelstände verschwinden.

Es erübrigt noch, die Behauptung zu widerlegen, daß die Haupt-
Ursache für das starke Zurückgehen der Ziege im Berner Oberland der
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(Sinfdjrcüttuug ber 9Beibemöglichteit P3ufd)rei6en fei. Sa§ ftimmt nicht,
beim es ift ein leid)te§ nad)ptbeifen, baff in ©enteinben, mo feine ein»

fcf)ranfenbe Maßnahmen getroffen roorben finb, namentlich feine ?luf»

forftungen ftattgefunben Mafien, bie 3af)I ber Qtcgen bcnttod) abgenommen
hat. @o gibt e§ in ©fteig im lyafjre 1926 nur nod) 274 3iegen gegen 439

im 3'a£)ïc 1886, in Obermil 650 gegen 842, in Siemtigen 760 gegen

1390, in ©t. Stephan 465 gegen 801, unb bod) finb an all biefen Drten
feine forftlidjcn SlrBeiten öon iöefang gemad)t morben. Sie anbern üon
ber 58oIf§tt>irtfcf)aft§fammer angeführten ©rünbe (©ntmicflung ber Sn=

buftrie, be§ JjpotelgemerBeë, SSerBefferung ber Sanbmirtfchaft ufro.) fpie»

ten jebenfaïïë eine nngleid) roid)tigcre Stolle.

Man foftte bannet) trachten, baff §anb in §anb mit biefer aïïge»

meinen ©ntmidlung aud) bie 3iegcnpd)t gortfdjritte mad)t; Iper ibie

anberëtoo fomntt eë nid)t auf bie Quantität, fonbern auf bie Qualität
an. Sa§ gorftperfonal bon jeher barauf f)ingeroiefen unb ganj Be»

fonber§ bie Silbvtng bon 3ib0bbäb^i0Dffenfd)aften Befürmortet. ©ein

iffiunfdj gefit bafjin, bafs man biefen fragen bie Slufmerffamteit fchenft,

meld)e fie berbienen. SBenn einmal bie tjier angebeuteten Söflingen and)

in ben §ocf)geBirg§fantoncn ©ingang gefunben fiaBen, fo mirb e§ Beffcr

ftefjen um ben ©eBirgëmalb unb um bie S3ergBeböffcrung."
Sie Siëtuffiou förberte noch nacf)foIgcnbe StnfidjtPäufjerungcn

ptage :

„StegierungSrat § u o n b e r möchte feinen frühern SSorfdjlag, ber

löunb folfe bie §irtfd)aft mährenb ber Qeit ber allgemeinen Slpuitg fuB»

bentionicren, aufrecht halten. Sie Slusfdfeibung bon fpejielten ÏBeibe»

gebieten ift bielerortë einfach unmöglich. Sut Danton ©ranBünben ift
bie allgemeine Sitzung an bieten Orten üBIid), e§ fommen fogar immer
mehr ©emeinben auf bie freie SItpng prücf. 93on 307itte DftoBer big

Mitte Mai gehört ber S3oben allen unb mährenb biefer 3dt muff für
eine Jpirtfdjaft geforgt merben. Sie Siegelung ber igerBft» unb fÇrûïj*
jal)r§atpng fantt nur erreicht merben buref) ©uBbentionierung ber §irt»
fchaft. Ser Steferent erfud)t bie ^ommiffion, einen entfprechenben $affu§
(©uBbentionierung ber igirtfcljaft feiten§ be§ ïhtnbeë mit minbeftenë
50 % unter ber 83orau§fetiung, bafj auch ^r Santon ctma§ Begahit) in
ihre Slnträge an bie ©efamtfommiffion aufpnehnten.

9tad) ©tänberat M o f e r ift bie richtige Söfung bie, baff man bie

allgemeine 2I|ung aufpheben fudjt, mie bieg auch fÇlachlanbe buret)»

geführt tourbe. Sie 3iegenBefit)er follen fid) 3it @enoffenfd)aften bereini»

gen unb 3iegenroeibegeBiete pachten, ipunft 3 ber forjtmirtfdfaftlicheit
®orfd)Iäge ber SuBfommiffion II (fiefje ©eitc 14) foil Beiaffen merben
unb e§ fann Beigefügt merben, baff bie SBilbung bon 3iegenpcf)tgenoffen=
fd)aften (mit ©uBbention) unb bie Schaffung bon fpepllen 3icgcnmei=
bett anpftreben fei.
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Einschränkung der Weidemöglichkeit zuzuschreiben sei. Das stimmt nicht,
denn es ist ein leichtes nachzuweisen, daß in Gemeinden, wo keine ein-

schränkende Maßnahmen getroffen worden sind, namentlich keine Auf-
forstungen stattgefunden haben, die Zahl der Ziegen dennoch abgenommen
hat. So gibt es in Gsteig im Jahre 1926 nur noch 274 Ziegen gegen 439

im Jahre 1886, in Oberwil 659 gegen 842, in Diemtigen 769 gegen

1399, in St. Stephan 465 gegen 891, und doch sind an all diesen Orten
keine forstlichen Arbeiten von Belang gemacht worden. Die andern von
der Volkswirtschaftskammer angeführten Gründe (Entwicklung der In-
dustrie, des Hotelgewerbes, Verbesserung der Landwirtschaft usw.) spie-

len jedenfalls eine ungleich wichtigere Rolle.
Alan sollte danach trachten, daß Hand in Hand mit dieser allge-

meinen Entwicklung auch die Ziegenzucht Fortschritte macht; hier wie

anderswo kommt es nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität
an. Das Forstpersonal hat von jeher darauf hingewiesen und ganz bc-

sonders die Bildung von Ziegenzuchtgenossenschaften befürwortet. Sein
Wunsch geht dahin, daß man diesen Fragen die Aufmerksamkeit schenkt,

welche sie verdienen. Wenn einmal die hier angedeuteten Lösungen auch

in den Hochgebirgskantonen Eingang gefunden haben, so wird es besser

stehen um den Gebirgswald und um die Bergbevölkerung."
Die Diskussion förderte noch nachfolgende Ansichtsäußerungen

zutage:
„Regierungsrat Huonder möchte seinen frühern Vorschlag, der

Bund solle die Hirtschast während der Zeit der allgemeinen Atzung sub-

ventionicren, ausrecht halten. Die Ausscheidung von speziellen Weide-

gebieten ist vielerorts einfach unmöglich. Im Kanton Graubünden ist

die allgemeine Atzung an vielen Orten üblich, es kommen sogar immer
mehr Gemeinden auf die freie Atzung zurück. Von Mitte Oktober bis
Mitte Mai gehört der Boden allen und während dieser Zeit muß für
eine Hirtschaft gesorgt werden. Die Regelung der Herbst- und Früh-
jahrsatzung kann nur erreicht werden durch Subvcntionierung der Hirt-
schaft. Der Referent ersucht die Kommission, einen entsprechenden Passus

(Subventionierung der Hirtschaft seitens des Bundes mit mindestens
59 ^ unter der Voraussetzung, daß auch der Kanton etwas bezahlt) in
ihre Anträge an die Gesamtkommission aufzunehmen.

Nach Ständerat M o ser ist die richtige Lösung die, daß man die

allgemeine Atzung aufzuheben sucht, wie dies auch im Flachlande durch-
geführt wurde. Die Ziegenbesitzer sollen sich zu Genossenschaften vereint-
gen und Ziegenweidegebiete pachten. Punkt 3 der forstwirtschaftlichen
Borschläge der Subkommission II (siehe Seite 14) soll belassen werden
und es kann beigefügt werden, daß die Bildung von Ziegenzuchtgenossen-
schaften (mit Subvention) und die Schaffung von speziellen Ziegenwei-
den anzustreben sei.
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»tegierungerat ig u o n b e ï märe fcßon aus ©rünben ber Stentabi»

lität mit ber 2(bfd)affung beê altgemeinen SBeibgangeS unb ber Schaffung
»on -j]iegenmeiben einberftanben, menn bie§ möglich märe. Vorläufig
brauchen mir im Danton ©raubünben, ba eine Umgäunuttg fo großer
©ebiete unmöglich ift, eine tpirtfcEjaft. Diefe aber ift nur möglich mit
einer ©taat§ßilfe.

Rationalrat Saumberger glaubt, baß mit einem $af|us, „baß
in befonbcren gäben bie iQirtfcßaft fubüentioniert merben fönne" ben

fpegießen bünbnerifdßett SBünfcßen Stecßnung getragen merben tonnte.

Dberforftinfpettor iß e t i t m e r m e t meift nacß, baß nad) bem be=

fteßenbcn gorftgefeß eine Subbentionierung für biefe 3*uede d)t i"
gragc toinrnt. Die rafcßefte Söfung ift bie, baß man bie ©riinbung »on
3iegengnd)tgenoffenfd)aften förbert nnb bamit bie §>irtfcf)aft inbireft fub-
»entioniert.

©tänbcrat SR o f e r führt aus, baß bie 3iegenßirtfd;aft fid) burdp
fiteren läßt, mo ,3iegenjud)tgenoffenfdjaften befteßen. SSo aber ber alt»

gemeine SSeibgang itblicf) ift, laffen fid) foldjc Drganifationen nur fdpoer
bilbert. Da mit ber §irtfd)aft bie 3iegengud)t nicßt geförbert mirb, mirb
bie Slbtcilung für Sanbmirtfcßaft fid) taum bagu entfdjließen îiinnen, bie

©ubbention ber §irtfcßaft gu übernehmen.
M. ßertowi, conseiller aux Etats, déclare que les expériences re-

cueillies au Tessin sont absolument décourageantes. L'obligation de
la garde des troupeaux de chèvres existe, mais la disposition n'est
pas appliquée. La seule solution acceptable consiste dans la suppres-
sion totale pendant 10 ans du parcours des caprins.

©S tourbe banrt bon ber Subiomtniffiort befcßloffen, an ißunft 3 fefb
gußalten unb unter „görberung ber Sanbmirtfcßaft" aufmerffam gît
maeßen auf bie Silbung bon BR'gcngucljtgenoffenfchaftcn unb auf bie

Unterftüßung bon 3iegentoeiben (im ©inné einer fährlid)ett ©ubbention),
ebentueli ber ©ubbention einer §ut.

gn ber leßten ©ißung ber ©efamttommiffion tarn biefe grage noch

einmal turg gur ©pracßc.

IKegierungérat § u o n b e r befürdjtet, e§ tonnte au§ ber borlie«

genben gaffung ber 3tffer 3 abgeleitet merben, baß borgängig bon 21 up
forftungen eine ©emeinbc pftießtig märe, ben 3itgenmeibgang auf ißrem

gangen ©ebiete gu regeln. Dies mürbe aber gu meit führen unb tonnte
2Iufforftungen gerabegu unmöglich ntaeßen. Der 9-ieferent beantragt gu
fagen „für bie betreffenben Stufforftungëgebiete".

©tänberat SR o f e r fteßt feft, baß ber Eintrag §uouber nur bie

2lufforftungêgebiete bon ber 3tGgettmeibe auSfcßließen miß. gn bieletr

gäßen ßanbelt e§ fieß aber auch wo bie ©rßaltung be§ beftehenben SBal»

be§ ober barum, ©ebiete auf natürlichem SBege in gorfte übergufüßren.
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Regierungsrat Huonder wäre schon aus Gründen der Rentabi-

lität mit der Abschaffung des allgemeinen Weidganges und der Schaffung
von Ziegenweidcn einverstanden, wenn dies möglich wäre. Vorläufig
brauchen wir im Kanton Graubünden, da eine Umzäunung so großer
Gebiete unmöglich ist, eine Hirtschaft. Diese aber ist nur möglich mit
einer Staatshilfe.

Nationalrat Baumb erger glaubt, daß mit einem Passus, „daß
in besonderen Füllen die Hirtschaft subventioniert werden könne" den

speziellen bündnerischen Wünschen Rechnung getragen werden könnte.

Obcrforstinspektor Petitmer m e t weist nach, daß nach dem be-

stehenden Forstgesetz eine Subventionierung für diese Zwecke nicht in
Frage kommt. Die rascheste Lösung ist die, daß man die Gründung von
Ziegenzuchtgenossenschaften fördert und damit die Hirtschaft indirekt sub-

ventiouiert.
Ständerat M o s er führt aus, daß die Ziegenhirtschaft sich durch-

führen läßt, wo Ziegenzuchtgenossenschaften bestehen. Wo aber der all-
gemeine Weidgang üblich ist, lassen sich solche Organisationen nur schwer
bilden. Da mit der Hirtschaft die Ziegenzucht nicht gefördert wird, wird
die Abteilung für Landwirtschaft sich kaum dazu entschließen können, die

Subvention der Hirtschaft zu übernehmen.
U. Lerkomi, eonssillsr aux IRats, dsolare guo les expörioness re-

cueillies au Dessin «ont absolument deeonragwantss. D'obligation da
In garde des troupeaux âe vbèvres existe, mais In disposition n'est
Ms applignee. Im seule solution acceptable consiste clans In suppros-
sinn totale pendant 19 ans du Parcours des caprins.

Es wurde dann von der Subkommission beschlossen, an Punkt 3 fest-

zuhalten und unter „Förderung der Landwirtschaft" aufmerksam zu
machen auf die Bildung von Ziegcnzuchtgenossenschaften und auf die

Unterstützung von Ziegenweiden (im Sinne einer jährlichen Subvention!,
eventuell der Subvention einer Hut.

In der letzten Sitzung der Gesnmtkommission kam diese Frage noch

einmal kurz zur Sprache.

Regierungsrat Huonder befürchtet, es könnte aus der vorlie-
genden Fassung der Ziffer 3 abgeleitet werden, daß vorgängig von Auf-
forstungen eine Gemeinde pflichtig wäre, den Ziegenweidgang auf ihren?

ganzen Gebiete zu regeln. Dies würde aber zu weit führen und könnte

Aufforstungen geradezu unmöglich machen. Der Referent beantragt zu
sagen „für die betreffenden Aufforstungsgebiete".

Ständerat M o s er stellt fest, daß der Antrag Huonder nur die

Aufforstungsgebiete von der Ziegenweide ausschließen will. In vielen

Fällen handelt es sich aber auch um die Erhaltung des bestehenden Wal-
des oder darum, Gebiete aus natürlichem Wege in Forste überzuführen.
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SJttt ber bort ber ®otnmifjton oorgefdjlagenen gaffung faun affert Ser»

hältniffen Sftedjnung getragen werben.
M. Bertemi, conseiller aux Etats, est d'avis que partout où Fou

veut reboiser, il faut bien exclure le parcours de la chèvre. Mais

cette prohibition du parcours doit être indemnisée.
©nblidj blieb nod; bie grage be§ Unterhaltes ber fubbentionierteit

Arbeiten gu regeln, ©te tuurbe im ©inné be§ Antrages ber beteiligten
SunbeSöerwaltungen erlebigt. gh*e Raffung geben wir weiter unten,

3ufammenfaffenb lauten bie Einträge ber ©efamtlommiffion an ben

SunbeSrat, welche ba§ g o r ft w e f e n berühren, wie folgt :

„1. 2anbwirtfd)aft.
d) görberung ber giegengudjt burd) ©rünbmtg bon giegengucfjtgenof»

fenfthaften unb burd; ©ubbentionierung ber giegertweibc unb ber

giegenhirtfdhaft.
2. gorftwirtfcfjaft.

1. Sei ber ©ubbentionierung bon 2Ilp» unb SSalbweganlageu foil
nach ^en gleid;en ©runbfäljen berfai;ren werben. $ie Söeiträge beS

SrtnbeS an ben Sau ber SBalbwege finb gu erhöhen, mit ber Ser»

pflichtung, baff auch öie Kantone Beiträge leiftcn.
2. Sei aufjerorbentlidjen Serfjältniffen füllen in ©ebirgSgegeuben bie

höd)ftcn Seiträge (bis 80 %) an alle mit ber 2Iufforftung uerbun»
benen Arbeiten bewilligt werben.

3. ®ie ©ubbentionierung forftwirtfc^aftlicher Slrbeiten foil in ben be-

treffenbcn ©ebieten eine ^Regelung ber gicgettweibe gur SorauS-

fehung haben.

3. Unterhalt f o r ft », ï u 11 u r » unb b a u t e d) tt i f dj e r
21 n l a g e n.

Sei allen forft=, îultur» unb bautechnifcheit 2lnlagett fall eine ben

Serhältniffen angepaßte folibe Sauweife angeftrebt werben. ®er orbent»

tidje Unterhalt biefer 28er!e foil bon ben gntereffenten übernommen
werben. Sei SBieberherftcllungSarbeiten bagegen, bie burd; Sîaturcin*
flüffe bebingt finb, follen, wie bei flteuanlagen, möglichft hohe Seiträge
ausgerichtet werben."

III. ©chlufjöetrad)tungen.

9îacf)bem wir bie Sefer ber geitfcljrift über ben ©artg ber Serljanb»
langen unterrichtet hoben, bleibt uns noch übrig, einige allgemeine Se*

tradjtungen über bie Sätigleit ber Sommiffion unb über bie mutmafp
liehen ©rgebniffe ihrer 2lrbeiten für baS gorftwefen angulnüpfen.

gunädjft möchten wir feftftellen, bah bie fontmiffionSmitglieber,
aiuh h)enn fie niclft gadfleute waren, baS gröffte SerftänbniS für bie gor»
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Mit der von der Kommission vorgeschlagenen Fassung kann allen Ver-
Hältnissen Rechnung getragen werden.

N. Lertomi, oonssiUsr aux lütats, ost cUavis quo partout oû l'on
vent reboiser, il kaut bion oxoluro Is paroours cìs la obèvro. Nais
ootts probibitiou à pareours àoit être iiutsmnisáo.

Endlich blieb noch die Frage des Unterhaltes der subventionierten
Arbeiten zu regeln. Sie wurde im Sinne des Antrages der beteiligten
Bundesverwaltungen erledigt. Ihre Fassung geben wir weiter unten.

Zusammenfassend lauten die Anträge der Gesamtkommission an den

Bundesrat, welche das Forstwesen berühren, wie folgt:

„1. Landwirtschaft.
U) Förderung der Ziegenzucht durch Gründung von Ziegenzuchtgenos-

senschaften und durch Subventionierung der Ziegenweide und der

Ziegenhirtschaft.
2. Forstwirtschaft.

t. Bei der Subventionierung von Alp- und Waldweganlagen soll

nach den gleichen Grundsätzen Verfahren werden. Die Beiträge des

Bundes an den Bau der Waldwege sind zu erhöhen, mit der Ver-
Pflichtuug, daß auch die Kantone Beiträge leisten.

2. Bei außerordentlichen Verhältnissen sollen in Gebirgsgegenden die

höchsten Beiträge (bis 80 A) an alle mit der Aufforstung verbun-
denen Arbeiten bewilligt werden.

3. Die Subventionierung forstwirtschaftlicher Arbeiten soll in den be-

treffenden Gebieten eine Regelung der Ziegenweide zur Voraus-
setzung haben.

3. Unterhalt f o r st -, k ult ur - und b a u t e ch nis ch er
Anlagen.

Bei allen forst-, kultur- und bautechnischen Anlagen soll eine den

Verhältnissen angepaßte solide Bauweise angestrebt werden. Der ordent-
liche Unterhalt dieser Werke soll von den Interessenten übernommen
werden. Bei Wiederherstellungsarbeiten dagegen, die durch Naturein-
flüsse bedingt sind, sollen, wie bei Neuanlagen, möglichst hohe Beiträge
ausgerichtet werden."

III. Schlußbetrachtungen.

Nachdem wir die Leser der Zeitschrift über den Gang der VerHand-
langen unterrichtet haben, bleibt uns noch übrig, einige allgemeine Be-
trachtungen über die Tätigkeit der Kommission und über die mutmaß-
lichen Ergebnisse ihrer Arbeiten für das Forstwesen anzuknüpfen.

Zunächst möchten wir feststellen, daß die Kommissionsmitglieder,
auch wenn sie nicht Fachleute waren, das größte Verständnis für die For-
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berungen ber gorftwirtfchaft an ben ïag gelegt haben. ©S finb bie Jperren
©tänberäte SJlofet unb iöertoni, welche namentlich tätig waren unb Slm

fic£)ten entwidetten, bcnen baS gorftperfonal guftimmen ïattn. 2Bir finb
ißnen für bie fachliche, wohl überlegte 33ehanblung ber forftlicfjen Einträge
fehr gu SDant üerf)flid;tet. ©elbftüerftänblid; ift, baß unfer ®otlega, §etr
StegierungSrat Irmonber, ein gewichtiges SBort bei biefen 3SerI;anbIungen

gu fprechcn hatte, ©r tat eS im 33eftreben, bie begrünbeten SBünfcße ber

gorftmirtfcijaft in ©intlang 31t bringen mit ben fchwierigen SJerhältniffen
feiner biinbnerifchen tpeimat.

llnb nun gu ben Einträgen. ®er erfte betrifft bie ©rhötjung ber

S3unbeSfubüentiott art bie SBalbmege. ©r geht bereits feiner Verwirf»
lidjung entgegen, ba ber Slationalrat bie bunbeSrätliche Vorlage, welche

biefen ©egenftanb behanbelt, fchon gutgeheißen hat, wobei ber l;öd)ft gu*
läffige Slnfaß auf 40 % erhöht würbe. S3orauSfichtlid; wirb fich ber

©tänberat noch Saufe beS nächften grühfaljreS mit biefetn ©efcfjäft
befaffen, fo baß bie neue ©efeßeSbeftimmung wohl SJlittc beS galjreS 1929

in ®raft treten tann. $3aS bie gleichartige Seßanblung ber 311p- unb
ÜBalbwegfrrojette anbetrifft, fo werben bie Stbteilung für Sanbmirtfchaft
unb bie gnßpettiou für gorftwefen int ©inbernehmen prüfen, wie man
biefent SBunfdje entfprecfjen tann.

Um bem gweiten Slhtrag gerecht §u werben, finb gmei Söfnngen
möglich, bie gum $iel führen tonnen, ©ntweber wirb' eine neue S3eftim=

mung in baS ©efeß aufgenommen ober eS werben üort goß 3" Sott,
bei ©intreten üon außerorbentlichen Sßerhältniffen, befonbere Srebite
Oon ber äSunbeSüerfammlung üerlangt, um bie ungenügenben ©uboèn=

tionSanfäße gu erhöhen. SBaS uns anbetrifft, fo mürben wir ber gweiten
Söfung ben SSorgug geben, weil eine berartige ©efeßeSbeftimmung bie

©efudjfteller oerleiten würbe, immer wieber außerorbentliche SSer^ält-
niffe angnrufcit unb ©efaßr beftünbe, baß ber ®inn ber Seftimmung
mißoerftanben wirb. SDie SSunbeSbeljörbe hot fiel; bis jeßt immer gugäng»
lid; gegeigt, wenn eS fiel) barum honbelte, in ber Slot gu helfen. ©S fteßt
außer Zweifel, baß audj tünftigßin bei ©intreten üon gewaltigen Slatur*
fchäben ber S3unb feine hilfreiche §anb bieten wirb.

®cr britte Eintrag ift jebenfaflS berfenige, bem für bie $ulunft ber

gorftmirtfd)aft bie §auptbebeutung gutommt. ©§ ift barin beutlich nie»

bergelegt, baß bie ©ommiffion eine Siegelung beS giegenmeibgangeS als
eine tgaupterforberniS für bie ©inführung üon gcorbneten guftänben
in ben ©ebirgSwalbungen betrachtet. SBenn aucß btefe SKaßnaßmen nur
für bie StufforftungSgebiete unb bereu Umgebung üerlangt wirb, fo ift
nicßtSbeftoWeniger ber ©runbfaß ber Siegelung feftgenagelt. 3CHe ^Beteilig*
ten an ben Söerljanblungen, ob görfter ober nicht, finb ber Slnfidjt, baß bie

gegenwärtige Qiegenljaltung einen längft überholten rüdftänbigen 3"'
ftanb barftellt.
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derungen der Forstwirtschaft an den Tag gelegt haben. Es sind die Herren
Ständeräte Moser und Bertoni, welche namentlich tätig waren und An-
sichten entwickelten, denen das Forstpersonal zustimmen kann. Wir sind

ihnen für die sachliche, wohl überlegte Behandlung der forstlichen Anträge
sehr zu Dank verpflichtet. Selbstverständlich ist, daß unser Kollega, Herr
Regierungsrat Hnonder, ein gewichtiges Wort bei diesen Verhandlungen
zu sprechen hatte. Er tat es im Bestreben, die begründeten Wünsche der

Forstwirtschaft in Einklang zu bringen mit den schwierigen Verhältnissen
seiner bündnerischcn Heimat.

Und nun zu den Anträgen. Der erste betrifft die Erhöhung der

Bundessubvention an die Waldwege. Er geht bereits seiner Verwirk-
lichung entgegen, da der Nationalrat die bundesrätliche Vorlage, welche

diesen Gegenstand behandelt, schon gutgeheißen hat, wobei der höchst zu-
lässige Ansatz auf 40 A erhöht wurde. Voraussichtlich wird sich der

Ständerat noch im Laufe des nächsten Frühjahres mit diesem Geschäft
befassen, so daß die neue Gesetzesbestimmung wohl Mitte des Jahres 1929

in Kraft treten kann. Was die gleichartige Behandlung der Alp- und
Waldwegprojekte anbetrifft, so werden die Abteilung für Landwirtschaft
und die Inspektion für Forstwesen im Einvernehmen prüfen, wie man
diesem Wunsche entsprechen kann.

Um dem zweiten Antrag gerecht zu werden, sind zwei Lösungen
möglich, die zum Ziel führen können. Entweder wird eine neue Bestim-

mung in das Gesetz aufgenommen oder es werden von Fall zu Fall,
bei Eintreten von außerordentlichen Verhältnissen, besondere Kredite
von der Bundesversammlung verlangt, um die ungenügenden Subvèn-
tionsansätze zu erhöhen. Was uns anbetrifft, so würden wir der zweiten
Lösung den Vorzug geben, weil eine derartige Gesetzesbestimmung die

Gesnchsteller verleiten würde, immer wieder außerordentliche Verhält-
nisse anzurufen und Gefahr bestünde, daß der Sinn der Bestimmung
mißverstanden wird. Die Bundesbehörde hat sich bis jetzt immer zugäng-
lich gezeigt, wenn es sich darum handelte, in der Not zu helfen. Es steht

außer Zweifel, daß auch künftighin bei Eintreten von gewaltigen Natur-
schäden der Bund seine hilfreiche Hand bieten wird.

Der dritte Antrag ist jedenfalls derjenige, dem für die Zukunft der

Forstwirtschaft die Hauptbedeutung zukommt. Es ist darin deutlich nie-
dergelegt, daß die Kommission eine Regelung des Ziegenweidganges als
eine Haupterfordernis für die Einführung von geordneten Zuständen
in den Gebirgswaldungen betrachtet. Wenn auch diese Maßnahmen nur
für die Aufforstungsgebiete und deren Umgebung verlangt wird, so ist

nichtsdestoweniger der Grundsatz der Regelung festgenagelt. Alle Beteilig-
ten an den Verhandlungen, ob Förster oder nicht, sind der Ansicht, daß die

gegenwärtige Ziegenhaltnng einen längst überholten rückständigen Zu-
stand darstellt.
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(5s ift baßer feßr gu begrüben, baß bie Slommiffion in ißreu Sin«

trägen ben SBeg gu einer 33efferung weift. Sie einzige Söfung, bie wir!«
ließ ©rfolg berfßricßt, heftest in ber Sat in ber görberung ber Biegen--

gucßt buret) ©rünbung bon Biegengucßtgenoffenfdßaften. SaS ©efeß gut
görberung ber Sanbmirtfcßaft bietet §anb gu biefer Söfung unb es

märe gu mitnfeßen, baß bie ©ebirgSbebölterung babon reießließ ©ebraueß

matten mürbe.
Sie Skrßanblungen ßabeu noeß einmal beftätigt, maS man feßou

mußte, nämlicß baß bas gorftßerfonal ein feßr regeS Qntereffe für bas

SBoIfl ber ©ebirgsbauern ßegt unb baß e§ ißre Sage, bietteießt am
heften bon alten Beamten, berfteßt unb beftrebt ift, iß neu gu Reifert.
SBenn aber jemanb geholfen merben foil, fo ift es notmenbig, baß ber
Seibenbe aueß ben SBilten geigt, fiel) felbft gu ßelfen. Sas ift ein ißunlt,
ber nicl)t genug ßerborgeßoben werben lann. SBir glauben, baß e§ mit
mögtießft ßoßen Sunbesunterftüßungen allein nieïft getan ift, unb baß
bie ©ebirgsbauern felber, meßt' als biSßer, bie ®otfcßIäge, bie ißnen gur
Slerbefferurtg ißrer Sage gemaeßt werben, beßergigen foltten; man ftößt
gu oft auf einen SBiberftanb, ber fieß nur auf überlieferte ©emoßnßeiten
grünbet.

Slus bem ©ang ber Slerßanbtungen, fomie aus ben Einträgen ber

©ommiffion ergibt fitß, baß bie Büüe ber gorftroirtfeßaft im ©ebirge fieß

mit benjenigen, Wetcße biSßer berfolgt mürben, beefen. Sie Aufgaben
be§ DberfürfterS bleiben naeß mie bot biefelben, unb bie ©runbfäße für
feine Sätigfeit tonnen folgenbermaßen gufammengefaßt werben :

1. Pflege ber befteßenben SBalbungen bnrtß
a) rießtige (Eingriffe,
b) Slusfcßaltung ber fcßäblicßcn Stebennußungen (SBeibgang, ©treu«

nußung).
2. fptberung bes SlbfaßeS ber SBalbßrobufte bureß

a) ©infüßrung einer guten §olgßauerei unb einer forgfältigen
Slufrüftung unb Sortierung bes §olgeS,

b) Slnlagc bon Stbfußrroegen.

3. Serbefferung bes Sllßengebietes bureß

a) Serbauen, ©ntmäffern unb Slufforften ber ©ingugSgebiete ber
gefößrlicßen SBilbbäcße, fomie ber Sawinen« unb ©teinfdßlag«
gebiete,

b) ©mßfeßlen bon Utlßberbcfferungsarbeiten unb
c) ^Befürworten einer guten, feßonenben Stlßmirtfcßaft.

Ser geneigte Sefer wirb biefer Bufammenfteltung entneßmen, baß
mir bas ©eßmergemießt unferer Seftrebungen nießt auf Surcßfüßrung
bon unterftüßungSberecßtigtcn Unterneßmungen legen, fonbern baß bie

bringlicßfte Aufgabe unferer Slnfidßt naeß barin befteßt, bie oorßanbenen
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Es ist daher sehr zu begrüßen, daß die Kommission in ihren An-
trägen den Weg zu einer Besserung weist. Die einzige Lösung, die wirk-
lich Erfolg verspricht, besteht in der Tat in der Förderung der Ziegen-
zucht durch Gründung von Ziegenzuchtgenossenschaften. Das Gesetz zur
Förderung der Landwirtschaft bietet Hand zu dieser Lösung und es

wäre zu wünschen, daß die Gebirgsbevölkerung davon reichlich Gebrauch
machen würde.

Die Verhandlungen haben noch einmal bestätigt, was man schon

wußte, nämlich daß das Forstpersonal ein sehr reges Interesse für das

Wohl der Gebirgsbauern hegt und daß es ihre Lage, vielleicht am
besten von allen Beamten, versteht und bestrebt ist, ihnen zu helfen.
Wenn aber jemand geholfen werden soll, so ist es notwendig, daß der
Leidende auch den Willen zeigt, sich selbst zu helfen. Das ist ein Punkt,
der nicht genug hervorgehoben werden kann. Wir glauben, daß es mit
möglichst hohen Bundesunterstützungen allein nicht getan ist, und daß
die Gebirgsbauern selber, mehr als bisher, die Vorschläge, die ihnen zur
Verbesserung ihrer Lage gemacht werden, beherzigen sollten; man stößt

zu oft auf einen Widerstand, der sich nur auf überlieferte Gewohnheiten
gründet.

Aus dein Gang der Verhandlungen, sowie aus den Anträgen der

Kommission ergibt sich, daß die Ziele der Forstwirtschaft im Gebirge sich

mit denjenigen, welche bisher verfolgt wurden, decken. Die Aufgaben
des Oberförsters bleiben nach wie vor dieselben, und die Grundsätze für
seine Tätigkeit können folgendermaßen zusammengefaßt werden!

1. Pflege der bestehenden Waldungen durch
u) richtige Eingriffe,
b) Ausschaltung der schädlichen Nebennutzungen (Weidgang, Streu-

Nutzung).

2. Förderung des Absatzes der Waldprodukte durch
u) Einführung einer guten Holzhauerei und einer sorgfältige,-

Aufrüstung und Sortierung des Holzes,
b) Anlage von Abfuhrwegen.

3. Verbesserung des Alpengebietes durch

u) Verbauen, Entwässern und Aufforsten der Einzugsgebiete der

gefährlichen Wildbächc, sowie der Lawinen- und Steinschlag-
gebiete,

b) Empfehlen von Alpverbesserungsarbeiten und
e) Befürworten einer guten, schonenden Alpwirtschaft.

Der geneigte Leser wird dieser Zusammenstellung entnehmen, daß
wir das Schwergewicht unserer Bestrebungen nicht auf Durchführung
von unterstützungsberechtigten Unternehmungen legen, sondern daß die

dringlichste Aufgabe unserer Ansicht nach darin besteht, die vorhandenen
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üßaturfcgäge p erhalten, p mehren unb bernünftig p trugen. ©§ liegt
ein groger bietet)tum in unferen ©ebirgSWalbungen; er wirb aber ent»

Weber migbrauegt ober bernaegläffigt. Sic Einträge ber Sîommiffion für
bie SKotion Vaumberger finb geeignet, Drbmtng unb (Meisterung in bie

Stuipiegung biefeS ©uteS p bringen. ÜJiögen fie bon ber ©ebirgSbebölfe»

rung unb bon ben Verwaltungen riiïjtig erfagt unb angewenbet werben '

Die IDetjmotitltfctyre tit Der Sdjttms.
Sas im Januar erfegienene erfte öeft bes XY. Vanbes ber „älctt»

teilungen ber ©cfpeijerifdfcn ffentralanftalt für bas forftlicfjc VerfucgS»

wefen"! entgalt jwei bobcntunblicge Arbeiten, bie an anberer ©teile
bcfprod)en werben, fowic eine Vtntcrfucgung über bie 2B e g tit o u t g »

f ö g r e in ber © d) w e i 3 (Le pin Weymouth en Suisse), bon ipro»
feffor £>. S a b 0 it £. ©s ganbelt fiel) um bie erweiterte, reieg ilïuftrierte
Sßicbergabe eines am fprtbilbungsîurs für fegmeiprifege fforftbeainte
(5, bis 8. SRcirj 1928) gegoltenen Vortrages.

Sa bie Vebeutung ber SSegmoutgfögre für unfere fÇorftmirtfcgaft
eine umftrittene fyrage ift, bürfte eine Orientierung über bett fpgalt
biefer Veröffentlichung unb über bie ©eglugfolgerungen, bie ber Ver»
faffer gepgett gat, benjenigen Scfern unferer ^eitfegrift wiHfommen fein,
betten bie „tOiitteilungen" niegt pgcftclft werben. Sie wenigen Venter»
fungen, bie ber SReferent beigefügt gat, finb leiegt gu ertennen.

Sie SBegmoutgfögre (Pinns strobus L.) ftarnmt betanntlid)
aus bem norbßftliegen Seil ber Vereinigten Staaten, wo fie früger in
einem ©ebiet, baS gröger ift als bas Seutfdgc Veicg, fegr ftarf oerbreiter
mar. Sas t£>oIg ber lartgfaut ermaegfenen UrWalbbäume war fo oorgügtid)
unb naiuentlicg aud) als Vaitgolj fo gefegägt, bag bie fegeittbar unermeg»
liegen SBälbcr fegott in ber ^weiten f)älftc beS borigen ^agrgunbertS boll»

ftftnbig abgegolp mürben, freute gibt eS nur nod) Veftänbe ber peiten
©eneration, beren bon bebeutenb geringerer Dualität p fein fegeint.

Sie SBegmoutgfögre würbe wagrfd)einlicg im ^agre 1705

öureg PorbSBegntoutg nad) ©uropa gebraegt unb perft in ©ttglanb,
fpäter in auSgebegntem SRage aud) in allen anbertt Sänbern Rentrai»
unb 9îorbeurogaS angebaut. fym ^cS ©cgloffes ©ottrgebauj im
Santon greiburg ftegt ein ©jemplar, beffen Silter auf 140 ^agre gefegagt

wirb. Siefer Vaum ift 26 SJieter gocg unb gat einen Vruftgögenburcg»
meffer bon 75/80 Zentimeter. ©S ganbelt fieg gier wagrfegeinlid) um bie

erfte SBegmoutgfögre, bie naeg ber ©egmeij geïommen ift, fieger aber unt
ben älteften lebenbert Vertreter biefer fwlprt in unferm fianbe.

1 « Annales de la station fédérale de recherches forestières.» Qiiricg,
SfommiffionSberlog Veer & ©0., 1929. VreiS beS £eftc§ gr. 8.

— 53 —

Naturschätze zu erhalten, zu mehren und vernünftig zu nutzen. Es liegt
ein großer Reichtum in unseren Gebirgswaldungen; er wird aber ent-
weder mißbraucht oder vernachlässigt. Die Anträge der Kommission für
die Motion Baumberger sind geeignet, Ordnung und Erleichterung in die

Nutznießung dieses Gutes zu bringen. Mögen sie von der Gebirgsbevölke-

rung und von den Verwaltungen richtig erfaßt und angewendet werden I

Die Weymouthföhre in der Schweiz.
Das im Januar erschienene erste Heft des XV. Bandes der „Mit-

teilungen der Schweizerischen Zentralanstalt für das forstliche Versuchs-
Wesens enthält zwei bodcnkundliche Arbeiten, die an anderer Stelle
besprochen werden, sowie eine Untersuchung über die Weh mouth-
führe in der Schweiz (im piu VVezunoutb sn Luisse), von Pro-
fessor H. B a d o u x. Es handelt sich um die erweiterte, reich illustrierte
Wiedergabe eines am Fortbildungskurs für schweizerische Forstbeamte
(5, bis 8. März 1928) gehaltenen Vertrages.

Da die Bedeutung der Weymouthföhre für unsere Forstwirtschaft
eine umstrittene Frage ist, dürfte eine Orientierung über den Inhalt
dieser Veröffentlichung und über die Schlußfolgerungen, die der Ver-
fasser gezogen hat, denjenigen Lesern unserer Zeitschrift willkommen sein,
denen die „Mitteilungen" nicht zugestellt werden. Die wenigen Beiner-
kungen, die der Referent beigefügt hat, sind leicht zu erkennen.

Die Weymouthföhre (Linus strobus U.) stammt bekanntlich
aus dem nordöstlichen Teil der Vereinigten Staaten, wo sie früher in
einem Gebiet, das größer ist als das Deutsche Reich, sehr stark verbreitet
war. Das Holz der langsam erwachsenen Urwaldbäume war so vorzüglich
und namentlich auch als Bauholz so geschätzt, daß die scheinbar unermeß-
lichen Wälder schon in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts voll-
ständig abgeholzt wurden. Heute gibt es nur noch Bestände der zweiten
Generation, deren Holz von bedeutend geringerer Qualität zu sein scheint.

Die Weymouthföhre wurde wahrscheinlich im Jahre 1795

durch Lo r d Wey m o uth nach Europa gebracht und zuerst in England,
später in ausgedehntem Maße auch in allen andern Ländern Zentral-
und Nordeuropas angebaut. Im Park des Schlosses Courgevaux im
Kanton Freiburg steht ein Exemplar, dessen Alter auf 149 Jahre geschätzt

wird. Dieser Baum ist 26 Meter hoch und hat einen Brusthöheudurch-
Messer von 75/89 Zentimeter. Es handelt sich hier wahrscheinlich um die

erste Weymouthföhre, die nach der Schweiz gekommen ist, sicher aber um
den ältesten lebenden Vertreter dieser Holzart in unserm Lande.

i « Xuimlss cie In station ksäerais cie reeberebss forestières.» Zürich,
Kommissionsverlag Beer â Co., 1929. Preis des Heftes Fr. 8.
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